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Kapitel 1

Einführung

A. Problemaufriss

Bereits in den Entscheidungen „Schiedsfähigkeit I“1 und „Schiedsfähigkeit II“2

setzte sich der BGH mit der Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten in
Kapitalgesellschaften auseinander. Inhaltlich befassen sich diese Entscheidungen
schwerpunktartig nicht – wie die Überschrift jedoch vermuten lässt – mit der Frage
der allgemeinen Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten, sondern mit
den konkreten Voraussetzungen an Schiedsvereinbarungen, um eine Benachteili-
gung der Gesellschafter zu vermeiden.3 Der BGH fügte den dieser Arbeit zugrunde
liegenden Beschluss selbst in die Reihe der Entscheidungen zur Schiedsfähigkeit von
Beschlussmängelstreitigkeiten ein, indem er den Beschluss in Anlehnung an die
beiden vorherigen Urteile zur Schiedsfähigkeit von Beschlussmängeln in der GmbH
mit „Schiedsfähigkeit III“ überschrieb. Der BGH überträgt mit „Schiedsfähig-
keit III“4, für einen Großteil der Ansichten in der Literatur unerwartet,5 die für die
GmbH entwickelten Gleichwertigkeitskautelen „jedenfalls im Grundsatz, […] so-
fern […] keine Abweichungen geboten sind“6 auf die Personengesellschaften.

1 BGH,Urt. v. 29. März 1996 –Az.: II ZR 124/95 („Schiedsfähigkeit I“), BGHZ 132, 278 ff.
= NJW 1996, 1753 ff. = ZIP 1996, 830 ff. Die ursprüngliche Bezeichnung der Urteilsreihe
„Schiedsfähigkeit“ geht nicht auf den BGH zurück, sondern auf die NJW, vgl. NJW 2009, 1962.
„Schiedsfähigkeit I“ wurde durch den BGH erst nachträglich so benannt, vgl. BGH, Urt. v.
06. Apr. 2009 – Az.: II ZR 255/08 („Schiedsfähigkeit II“), Leitsatz, BGHZ 180, 221 = NZG
2009, 620 = GmbHR 2009, 705.

2 BGH,Urt. v. 06. Apr. 2009 –Az.: II ZR 255/08 („Schiedsfähigkeit II“), BGHZ180, 221 ff.
= NZG 2009, 620 ff. = GmbHR 2009, 705 ff.

3 Wilske/Markert, in: Beck’scher Onlinekommentar, ZPO, § 1059 Rn. 58; Schlüter,
DZWIR 2017, 251, 257; Nolting, ZIP 2017, 1641, 1642; Kröll, NJW 2018, 836, 837;
K. Schmidt, NZG 2018, 121, 127; ders., in: VGR-Jahresband 2009 (2010), S. 97, 112.

4 BGH, Beschl. v. 06. Apr. 2017 – Az.: I ZB 23/16 („Schiedsfähigkeit III“), SchiedsVZ
2017, 194 ff. = BB 2017, 1171 ff.

5 Westermann, in: FS Fischer (1979), S. 853, 854; Herchen, in: VGR-Jahresband 2016
(2017), S. 83, 128; Bayer, ZIP 2003, 881;Heinrich, NZG 2016, 1406, 1410;Nietsch, ZIP 2009,
2269;Henze, ZGR1988, 542;Ebbing, NZG1998, 281, 284;K. Schmidt, ZGR1988, 523, 538 f.;
Ebenroth/Bohne, BB 1996, 1393.

6 BGH, Beschl. v. 06. Apr. 2017 – Az.: I ZB 23/16 („Schiedsfähigkeit III“), Rn. 26,
SchiedsVZ 2017, 194, 195 f. = BB 2017, 1171, 1172.



Die Bedeutung von „Schiedsfähigkeit III“ ergibt sich aus zwei Aspekten. Zum
einen haben Schiedsvereinbarungen in gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten star-
ken Anklang.7Besonders wegen der Vertraulichkeit infolge der Nicht-Öffentlichkeit
ist die Verhandlung von gesellschaftsinternen Streitigkeiten vor Schiedsgerichten für
die Gesellschafter und die Gesellschaft erstrebenswert.8 „Schiedsfähigkeit III“ hat
für Personengesellschaften zum anderen große Wichtigkeit, weil ein Großteil der
bestehenden Schiedsvereinbarungen die aufgestellten Mindestanforderungen nicht
erfüllen wird.9 Denn der deutlich überwiegende Teil der Auffassungen in der Lite-
ratur ging von der uneingeschränkten Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstrei-
tigkeiten aus.10

„Schiedsfähigkeit III“ hat zu erheblicher Rechtsunsicherheit geführt, da durch
den BGH nicht eindeutig festgelegt wurde, welche Personengesellschaften zur
Umsetzung verpflichtet sind und wie die Mindestanforderungen ausgestaltet zu sein
haben. Der Beschluss des BGH enthält keine Vorgaben, wann aufgrund der struk-
turellen Unterschiede Abweichungen geboten sind. Wie aber noch zu zeigen sein
wird, stehen sich mit dem Beschlussmängelrecht der Kapitalgesellschaften und dem
der Personengesellschaften sehr unterschiedliche Beschlussmängelsysteme gegen-
über. Insbesondere zu beachten sind dabei die unterschiedlichenKlagegegner und die
nur für Kapitalgesellschaften stattfindende Rechtskrafterstreckung auf die übrigen
Mitgesellschafter. Da der BGH in „Schiedsfähigkeit II“ diemöglicheUnwirksamkeit
der gesamten Schiedsvereinbarung thematisiert, letztlich jedoch diesbezüglich keine
Entscheidung getroffen hat,11 besteht die Notwendigkeit, die konkreten, durch
„Schiedsfähigkeit III“ indizierten Voraussetzungen herauszuarbeiten. Die meisten
Stimmen in der Literatur beschränken sich mit Verweis auf das unterschiedliche
Beschlussmängelrecht von Personen- und Kapitalgesellschaften darauf, festzustel-
len, dass die Entscheidung des BGH nicht zu überzeugen vermag.12 Es wird trotz der
zahlreichen Kritik unterlassen, eigene Maßstäbe für Schiedsklauseln von Be-
schlussmängelstreitigkeiten in Personengesellschaften aufzustellen.

Ziel dieser Arbeit soll es daher sein, möglichst weitgehende Rechtssicherheit für
die Praxis zu schaffen. Dafür soll untersucht werden, inwiefern die Gleichwertig-
keitskautelen aus „Schiedsfähigkeit II“, die aus den grundlegenden Maßstäben des
§ 138 BGBund demRechtsstaatsprinzip hervorgehen, auf Personalgesellschaften zu
übertragen sind und ob Modifikationen notwendig werden. Dabei soll auf die un-
terschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten für Beschlussmängelstreitigkeiten in

7 Bayer, ZIP 2003, 881; Schneider, GmbHR 2005, 86; Mohr, GmbH-StB 2017, 386.
8 Mohr, GmbH-StB 2017, 386.
9 Baumann/Wagner, BB 2017, 1993, 1997; Heinrich, ZIP 2018, 411, 415; Römermann,

GmbHR 2017, 759, 761.
10 Vgl. nur Heinrich, NZG 2016, 1406, 1410.
11 BGH, Urt. v. 06. Apr. 2009 – Az.: II ZR 255/08 („Schiedsfähigkeit II“), Rn. 23, BGHZ

180, 221, 230 = NZG 2009, 620, 623 = GmbHR 2009, 705, 708.
12 Lutz, Der Gesellschafterstreit, Rn. 841.
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Personengesellschaften eingegangen werden. „Schiedsfähigkeit III“ soll folglich in
Einklang mit der bestehen Rechtsprechung und der aktuellen Rechtslage,13 insbe-
sondere dem aktuellen Beschlussmängelrecht, gebracht werden. Um der Kautelar-
praxis dienlich zu sein, wird diese Arbeit mit einer Musterformulierung für die
Schiedsvereinbarung bzgl. der Beschlussmängelstreitigkeiten und Handlungsan-
weisungen für die Gesellschafter in den einzelnen Situationen eines Beschluss-
mängelstreits abgeschlossen.

B. Gang der Untersuchung

Die Arbeit ist in drei Teile untergliedert. Im ersten Teil sollen die Grundlagen zu
Schiedsgerichten in gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten und zu Beschlussmän-
gelstreitigkeiten dargelegt werden. Um die vorstehende Zielsetzung der Erarbeitung
einer Klausel für die Praxis sinnvoll verwirklichen zu können, soll zunächst unter-
sucht werden, warum sich Schiedsverfahren in gesellschaftsrechtlichen Fragestel-
lungen solch einer hohen Beliebtheit erfreuen (Kapitel 2). Die herausgearbeiteten
Vorteile sollen durch eine entsprechende Gestaltung der Musterschiedsvereinbarung
erhalten bleiben. Anschließend sollen die Geltendmachung von Beschlussmängel-
streitigkeiten in Kapital- und Personengesellschaften gegenübergestellt werden
(Kapitel 3). Die sich dabei herausstellenden Unterschiede sind zentral, um im
Nachfolgenden beurteilen zu können, anwelcher Stelle eineÜbertragungmöglich ist
bzw. Modifikationen nötig sind. Abschließen soll dieser erste Teil mit den Grund-
lagen zu Schiedsvereinbarungen in gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten (Ka-
pitel 4).

Der zweite Teil soll die Entwicklung der Schiedsfähigkeit von Beschlussmän-
gelstreitigkeiten in Rechtsprechung, Gesetzgebung und Literatur aufarbeiten, um die
konkreten Vorgaben des BGH an Schiedsvereinbarungen nachvollziehen zu können.
Dabei ist in chronologischer Reihenfolge vorzugehen. Denn der BGH verweist mit
„Schiedsfähigkeit III“ auf „Schiedsfähigkeit II“. Daher soll zunächst die entspre-
chende Entwicklung für dieKapitalgesellschaften aufgezeigt werden (Kapitel 5), um
nachfolgend auf die entsprechende Rechtsprechung zur Schiedsfähigkeit von Be-
schlussmängelstreitigkeiten in Personengesellschaften eingehen zu können. Dane-
ben soll auch die diesbezügliche Literatur berücksichtigt werden (Kapitel 6).

Der dritte Teil widmet sich der vom BGH vorgegebenen Übertragung der
Gleichwertigkeitskautelen auf Personengesellschaften. Dafür werden zunächst
grundlegende Überlegungen zu „Schiedsfähigkeit III“ angestellt (Kapitel 7). Dies
soll helfen, den Umfang der Vorgaben des BGH ermitteln zu können. Zu den Vor-
fragen zählt, ob die konkrete Gesellschaftsform und das jeweilige Beschlussmän-

13 AlsMaßstab für die nachfolgende Betrachtung wird auf Schiedsvereinbarungen, die sich
nach der ZPO richten, rekurriert. Auf Vorgaben durch Schiedsinstitutionen, wie die DIS, wird
nur gelegentlich aus argumentativen Gründen ergänzend eingegangen.
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